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Aufenthalts- und asylverfahrens-
rechtlich sind in der Bundesrepub-
lik Deutschland die Minderjährig-
keit und die Altersgrenze von 16 Jah-
ren von besonderer Bedeutung [17]. 
Daher werden medizinische Gutach-
ten zur Altersschätzung junger Aus-
länder, die ihr Lebensalter nicht zwei-
felsfrei belegen können, häufig nach-
gefragt.

Die Hauptversammlung der Bundesärzte-
kammer hat diese Thematik bereits mehr-
fach aufgegriffen. In den Beschlussproto-
kollen sprach sich der Deutsche Ärztetag 
1995 gegen den Einsatz von Röntgenunter-
suchungen zur Altersfeststellung bei jun-
gen Flüchtlingen aus. Im Beschlussproto-
koll 2007 und 2010 wird die Beteiligung 
von Ärzten an diesen Verfahren generell 
abgelehnt. In den Begründungen wurde 
u. a. angeführt, dass die Anwendung von 
Röntgenstrahlen zu nichttherapeutischen 
Zwecken mit der ärztlichen Berufsord-
nung unvereinbar sei. Weiterhin wird die 
Methode der Altersbestimmung, hierbei 
insbesondere das Röntgen der Handwur-
zelknochen, als wissenschaftlich höchst 
umstritten angesehen [6]. Nicht beach-
tet wird hierbei, dass die Verfahren zur 
Altersschätzung von der Arbeitsgemein-
schaft für Forensische Altersdiagnostik 
(AGFAD) seit vielen Jahren evaluiert und 
validiert worden sind.

Auch öffentliche Medien kritisieren im-
mer wieder die Beteiligung von Ärzten/
Rechtsmedizinern an Verfahren zur Al-
tersfeststellung junger Ausländer. An-
geführt werden beispielsweise ein un-
einheitliches Vorgehen und uneinheitli-
che Anwendung verschiedener Metho-
den in den Bundesländern der Bundes-
republik Deutschland (Süddeutsche Zei-
tung „Rechenspiele in der Rechtsmedi-
zin“, 15.03.2010; taz „Vom Eigensinn der 
Ausländerbehörde“, 23.04.2010).

> Altersschätzungsver-
fahren wurden von der 
Arbeitsgemeinschaft für 
Forensische Altersdiagnostik 
evaluiert und validiert

Auch werden die Eignung der Metho-
de des Handröntgens zur Lebensalters-
bestimmung und die Anwendbarkeit der 
Standardtabellen, deren Referenzwerte 
sich maßgeblich auf weiße, englische und 
nordamerikanische Kinder aus der Mittel-
schicht bezögen, angezweifelt [13].

Schließlich wird der Untersuchung zur 
Altersschätzung ein traumatisierendes 
Potenzial zugesprochen. Sie wird als gra-
vierender Eingriff in die Intimsphäre der 
Flüchtlinge dargestellt. Jungen Menschen, 
die häufig Gewalt, Flucht und Krieg erleb-
ten, würde mit der Anzweiflung ihres Al-
ters Misstrauen entgegengebracht, anstatt 
ihnen Schutz zu gewähren [20].

Rechtsgrundlagen und 
Besonderheiten in Hamburg

Der behördliche Umgang mit einreisen-
den Ausländern ist in Deutschland zu-
nächst durch das Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG) geregelt. Der mit Wirkung vom 
28.08.2007 geänderte § 49 AufenthG zur 
„Überprüfung, Feststellung und Siche-
rung der Identität“ beinhaltet, dass, so-
fern Zweifel am Lebensalter des Auslän-
ders bestehen, erforderliche Maßnahmen 
zu dessen Feststellung zu treffen sind. Als 
erforderliche Maßnahmen werden aufge-
führt: Lichtbilder, Fingerabdrücke sowie 
Messungen und ähnliche Maßnahmen, 
einschließlich körperlicher Eingriffe, die 
von einem Arzt nach den Regeln der ärzt-
lichen Kunst zum Zweck der Feststellung 
des Alters vorgenommen werden, wenn 
kein Nachteil für die Gesundheit des Aus-
länders zu befürchten ist …“.

Nach der amtlichen Gesetzesbegrün-
dung wurde mit der Neuregelung des § 49 
AufenthG „eine Rechtsgrundlage für kör-
perliche Eingriffe zum Zwecke der Iden-
titätsfeststellung eingeführt, auf die auch 
Röntgenuntersuchungen gestützt wer-
den können.“ Zulässig sind diese Maß-
nahmen allerdings nur bei Personen, die 
das 14. Lebensjahr vollendet haben. Nach 
der sog. Zweifelsregelung gehen Zweifel 
an der Vollendung des 14. Lebensjahres 
zulasten der/des Betroffenen (§ 49 Abs. 6 
Satz 2 AufenthG; [12]).
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Das deutsche Asylverfahren beinhaltet 
in der Regel folgende Stationen [7]:
1.  Meldung als Asylsuchender in der 

nächstgelegenen Erstaufnahmeein-
richtung,

2.  Erstverteilung nach Erstaufnahme-
system (EASY: bundesweites Vertei-
lungssystem, das die für die Unter-
bringung zuständige Aufnahmeein-
richtung ermittelt),

3.  Meldung in zuständiger Aufnahme-
einrichtung,

4.  Asylantragstellung beim Bundesamt,
5.  Anhörung des Asylbewerbers und
6.  Entscheidung über das Asylbegehren.

Auch das Asylverfahrensgesetz beinhaltet 
einen Paragrafen zur „Sicherung, Feststel-
lung und Überprüfung der Identität“. Die-
ser § 16 erlaubt als zulässige Maßnahmen 
die Anfertigung von Lichtbildern, Iris-
bildern, Fingerabdrücken und Sprach-
aufzeichnungen, nicht jedoch körper-
liche Eingriffe. Der Gesetzgeber unter-
scheidet demnach bezüglich der Zuläs-
sigkeit der Untersuchung zur Altersschät-
zung eindeutig zwischen Personen, auf die 
das Aufenthaltsgesetz Anwendung findet, 
und Asylsuchenden nach dem Asylver-
fahrensgesetz.

Das Verwaltungsgericht Hamburg 
bestätigte in seinem Beschluss vom 
22.07.2009 (Az. 3 E 1152/09), dass eine 
Untersuchung zur Altersfeststellung ein-
schließlich Röntgenuntersuchung auf der 
Grundlage des § 49 AufenthG an sich zu-
lässig sei. Eine Anordnung für eine Unter-
suchung auf dieser Rechtsgrundlage sei 
jedoch nicht zulässig, wenn vor Erlass 
der Anordnung ein Asylgesuch geäußert 
wurde und damit das Asylverfahrensge-
setz Anwendung finde. Ist dies der Fall, 
so seien die auf § 49 AufenthG gestützte 
Untersuchungsanordnung und auch die 
Bestimmung, der zu Untersuchende ha-
be sich an dem Untersuchungsort einzu-
finden, rechtswidrig. Weiterhin wird in 
dem Beschluss eine durch ausländerbe-
hördliche Verfügung verwaltungsverfah-
rensrechtlich allgemeinverbindliche Fest-
setzung eines fiktiven Geburtsdatums als 
rechtswidrig bezeichnet, da sie Auswir-
kungen auf „Entscheidungen auch außer-
halb ihres Zuständigkeitsbereiches“ habe 
und die hierfür erforderliche Ermächti-
gungsgrundlage fehle. 

E	Die Duldungspflicht bei der Alters-
untersuchung gilt „allein für rein 
aufenthaltsrechtliche Zwecke“.

In Hamburg werden im Anwendungs-
bereich des Aufenthaltsgesetzes Unter-
suchungen zur Altersschätzung von Mit-
arbeitern der zentralen Erstaufnahmeein-
richtung angeordnet, sofern „das von der 
vorsprechenden Person angegebene Le-
bensalter erheblich von seinem äußeren 
Erscheinungsbild abweicht“. Die Rechts-
grundlage für eine Untersuchungsan-
ordnung bildet neben § 49 AufenthG das 
Hamburgische Verwaltungsverfahrens-
gesetz vom 09.11.77 (HmbVwVfG; [1]). 
Demnach bedient sich die Behörde „der 
Beweismittel, die sie nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zur Ermittlung des Sach-
verhaltes für erforderlich hält … Sie kann 
insbesondere den Augenschein einneh-
men. Die Beteiligten sollen bei der Ermitt-
lung des Sachverhaltes mitwirken.“

Für den Zuständigkeitsbereich der 
Abteilung für Ausländerangelegenheiten 
des Einwohner-Zentralamts besteht eine 
Dienstanweisung zur Altersfiktivsetzung 
vom 15.01.2002. In dieser Dienstanwei-
sung wird ausgeführt: „Eine Feststellung 
des tatsächlichen Alters wird damit nicht 
getroffen. Vielmehr wird zur Vermeidung 
des Anscheins der Richtigkeit dieses fiktiv 
festgesetzten Geburtsdatums ausdrück-
lich vermerkt: ‚Fiktives Geburtsdatum 
aufgrund äußeren Anscheins‘ … Diese in 
Hamburg bereits seit Ende 1992, im üb-
rigen Bundesgebiet seit 1993 bestehende 
Praxis ist in Hamburg seit November 1997 
dahin gehend weiterentwickelt worden, 
dass auf Verlangen die Möglichkeit einer 
ärztlichen Untersuchung zum Beweis der 
Richtigkeit der erhobenen Altersbehaup-
tung eingeräumt und hierzu für die Dauer 
von längstens einer Woche die asylverfah-
rensrechtliche Verteilung ausgesetzt wird 
… Die Untersuchungen werden auf frei-
williger Grundlage von den Betroffenen 
selbst veranlasst, um die Richtigkeit ihrer 
Altersangabe zu belegen“ [3].

Nach § 49 Abs. 10 AufenthG sind die 
Maßnahmen zur Feststellung der Identi-
tät, einschließlich körperlicher Eingriffe, 
zu dulden. Die Bundesregierung erklärt: 
„Die Feststellung des Alters eines jungen 
Menschen dient in diesem Zusammen-
hang in aller Regel der Klärung, ob über-

haupt die Voraussetzung für eine Inob-
hutnahme – nämlich die Minderjährig-
keit – vorliegt. Grundsätzlich hat die ab-
schließende Klärung eines Sachverhaltes 
zu erfolgen, bevor hieran Rechtsfolgen ge-
knüpft werden. Das heißt, die Altersfest-
stellung ist vor der Inobhutnahme vorzu-
nehmen. Nur wenn dies nicht möglich ist, 
ist im Zweifel von einer Minderjährigkeit 
auszugehen, die Inobhutnahme durchzu-
führen und im Rahmen eines Clearing-
verfahrens eine Altersfeststellung vorzu-
nehmen … Angesichts der sehr unter-
schiedlichen Konsequenzen für das wei-
tere Verfahren, die mit der Altersfeststel-
lung einhergehen, ist bei jedem Erstkon-
takt mit einem möglicherweise unbeglei-
teten Minderjährigen zunächst eine Al-
tersfeststellung vorzunehmen, um auf die-
ser Grundlage die nächsten Schritte ein-
zuleiten … Soweit keine gültigen Identi-
fikationspapiere vorliegen, wird das Alter 
der jungen Menschen in der Regel durch 
fachlich geeignetes und erfahrenes Per-
sonal mittels Inaugenscheinnahme ge-
schätzt. Medizinische Altersschätzungen 
durch visuelle Untersuchungen des Zahn-
status, durch Ganzkörperuntersuchun-
gen oder durch den Einsatz ionisieren-
der Strahlen werden überwiegend nur im 
Ausnahmefall vorgenommen“ [11]. Eine 
generelle Zuständigkeit der Vormund-
schafts- und Familiengerichte für die Al-
tersfestsetzung wird nicht als erforderlich 
erachtet. Den Erstaufnahmeeinrichtun-
gen bzw. Jugendämtern wird in diesem 
Zusammenhang explizit „ausreichende 
Erfahrung“ zugesprochen, um die Anga-
ben Minderjähriger zu überprüfen.

Weiter heißt es: „Es gibt keine wissen-
schaftlich fundierte Untersuchungsme-
thode, mit der sich abschließende und/
oder gar taggenaue Aussagen zum Alter 
treffen lassen. Die Inaugenscheinnahme 
ist in der Regel vor Ort das angemessene 
Mittel, um die Voraussetzungen für das 
weitere Vorgehen zu prüfen“ [11].

Die Behörde für Inneres Hamburg 
verweist auf § 6 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes, nachdem die zu dulden-
de Maßnahme durch Verwaltungszwang 
durchgesetzt werden kann. Da die Behör-
de die in § 9 aufgeführten Zwangsmittel 
(Ersatzvornahme, Zwangsgeld, unmittel-
barer Zwang) jedoch als ungeeignet bzw. 
unverhältnismäßig ansieht, greift sie im 
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Bedarfsfall „auf die Inaugenscheinnah-
me als Beweismittel im Sinne des § 26 
HmbVwVfG zurück“ [1].

In Hamburg wird bei Personen im Al-
ter von 16 bis 18 Jahren von einer Unter-
bringung in einer Aufnahmeeinrichtung 
im Sinne des § 44 AsylVfG abgesehen. Es 
erfolgt eine Inobhutnahme durch das zu-
ständige Jugendamt, überwiegend ver-
bunden mit einer Unterbringung in einer 
Jugendhilfeeinrichtung. Von der asyl- und 
aufenthaltsrechtlich vorgesehenen Wei-
terleitung an die nach bundesweitem Ver-
teilungsverfahren zuständige Aufnahme-
einrichtung wird in Hamburg derzeit mit 
Rücksicht auf die konkurrierende gesetz-
liche Vorschrift des § 42 des Sozialgesetz-
buches (SGB) VIII, der die Inobhutnahme 
von Kindern und Jugendlichen regelt, ab-
gesehen [1]. Allerdings wird zugleich die 
Auffassung vertreten, dass bei der Inob-
hutnahme junger, unbegleiteter Auslän-
der nach § 42 SGB VIII das Alter dieser 
Personen medizinisch zu überprüfen ist, 
wenn daran berechtigte Zweifel bestehen. 
Rechtsgrundlage für diese Begutachtung 
bilden §§20,21 SGB X in Verbindung mit 
§§ 62, 65 SGB I [2].

Material und Methoden

Untersuchung zur 
Altersschätzung im Institut für 
Rechtsmedizin Hamburg

Im April 2009 wurde in Hamburg eine 
durch die Ausländerabteilung des Einwoh-
ner-Zentralamts ausgearbeitete Verfügung 
erlassen, die eine Durchführung der Unter-
suchung ohne richterlichen Beschluss vor-
sieht. „Ziel der Verfügung ist eine wissen-
schaftlich fundierte, möglichst präzise Be-
stimmung des tatsächlichen Lebensalters“ 
[4]. Das Verfahren zur Altersschätzung 
im Institut für Rechtsmedizin Hamburg 
orientiert sich an den Empfehlungen der 
Arbeitsgemeinschaft für Forensische Al-
tersdiagnostik der deutschen Gesellschaft 
für Rechtsmedizin (AGFAD; [15]).

Die körperliche Untersuchung erfolgt 
durch einen Arzt des Instituts im Rah-
men der Dienstaufgaben unter Abstim-
mung des Ergebnisses mit einem Facharzt 
für Rechtsmedizin. Die zu untersuchen-
de Person wird von einem Mitarbeiter 
des Einwohner-Zentralamts und einem 
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Zusammenfassung
Untersuchungen zur Altersschätzung einrei-
sender junger Ausländer sind bei Zweifel an 
deren angegebenem Lebensalter zulässig. 
Seit Ende August 2007 sind im Zuge dessen 
auch Röntgenuntersuchungen durch § 49 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) legitimiert. Da-
durch konnte die Validität der Altersschät-
zungen gesteigert werden. Die Strahlenex-
position bei den am häufigsten durchgeführ-
ten Orthopantogramm- (OPG-) und Hand-
aufnahmen ist vergleichsweise gering. Nur in 
Ausnahmefällen wird die stärker belastende 
Röntgenaufnahme der Schlüsselbeine durch-
geführt. Vielfach ermöglicht die Einbezie-
hung altersrelevanter Merkmale an den Weis-
heitszähnen, wie Abnutzungserscheinungen, 
eine sichere Schätzung. Im Jahr 2009 wur-
den vom Institut für Rechtsmedizin Hamburg 
181 Gutachten zur Altersschätzung in die-
sem Zusammenhang erstellt. In 94,8% der 

Fälle bestätigte das Untersuchungsergebnis, 
dass die Zweifel am angegebenen Lebens-
alter berechtigt waren. Angesichts steigen-
der Zahlen einreisender, nach eigenen Anga-
ben minderjähriger Ausländer ist eine Zunah-
me der Untersuchungsanforderungen zu er-
warten. Vor wenigen Jahren noch waren Län-
der Zentral- und Westafrikas zugangsstärks-
te Herkunftsländer. Im Jahr 2009 und An-
fang 2010 stammte die überwiegende Mehr-
zahl der eingereisten, beinah ausschließlich 
männlichen, jungen Ausländer aus Afghanis-
tan und dem Irak.

Schlüsselwörter
Skelettaltersbestimmung · Altersbestimmung 
mithilfe der Zähne · Röntgenaufnahmen · 
Minderjährige · Flüchtlinge · Forensische  
Altersschätzung

Forensic age estimation of young asylum seekers. Experiences 
from the Institute of Legal Medicine Hamburg

Abstract
Medical examinations for the purpose of 
age estimation of young foreigners enter-
ing Germany are permitted by law if there are 
doubts concerning their given date of birth. 
In this context X-ray examinations have been 
legitimized by § 49 AufenthG since the end of 
August 2007 and this increased the diagnos-
tic accuracy of age estimations. The radiation 
exposure of the most common approach, X-
ray examination of the hand and jaw, is rath-
er low. An X-ray examination of the clavicles 
is necessary only in exceptional cases, result-
ing in a higher radiation exposure. In many 
cases the inclusion of age-related parame-
ters of the wisdom teeth enables an accu-
rate estimate. In 2009 a total of 181 age esti-
mations were provided by the Institute of Le-
gal Medicine Hamburg and discrepancies be-

tween the given age and the estimated age 
were found in 94.8% of cases. In view of an 
increase in cross-border migration age esti-
mation of young foreigners will be increas-
ingly requested. A few years ago the majority 
of young foreigners entering Germany origi-
nated from countries of central and west Af-
rica but in 2009 and the first months of 2010 
the overwhelming majority of young, most-
ly male, foreigners came from Afghanistan 
and Iraq.

Keywords
Age determination by skeleton · Age  
determination by teeth · X-rays · Expert  
opinion · Minors · Asylum seekers · Forensic 
age estimation
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Dolmetscher begleitet. Sie wird über den 
Untersuchungszweck aufgeklärt. Unter-
suchungsgrundlage bildet eine freiwilli-
ge körperliche Inspektion unter Einbezie-
hung der Genitalregion und des Gebiss-
befundes.

Die Untersuchung weiblicher zu unter-
suchender Personen erfolgt nach Möglich-
keit durch eine Ärztin des Instituts. Die 
anfängliche Anamneseerhebung beinhal-
tet Fragen nach eigenen sowie familiären 
Vorerkrankungen, Medikamenteneinnah-
me, Operationen und Krankenhausauf-
enthalten. Bei weiblichen Personen werden 
der Zeitpunkt der Menarche und die Mög-
lichkeit einer früheren oder zum Unter-
suchungszeitpunkt vorliegenden Schwan-
gerschaft erfragt. Gegebenenfalls wird ein 
Schwangerschaftstest durchgeführt.

Grundsätzlich erfolgen die Erfassung 
anthropometrischer Maße (Körpergröße, 
-gewicht und Körperbau) sowie eine orien-
tierende internistische Untersuchung zur 
Erfassung möglicher altersrelevanter Ent-
wicklungsstörungen. Die sexuellen Reife-
zeichen werden mithilfe der Stadieneintei-
lung nach Tanner und des Grades der Be-
haarung verschiedener Körperregionen er-
fasst. Weiterhin wird eine Hodentastunter-
suchung durchgeführt.

Im Anschluss an die Untersuchung 
wird, sofern sich keine Anzeichen für al-
tersrelevante Entwicklungsstörungen erge-
ben haben, der zu Untersuchende im Zen-
trum für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE) vorgestellt. Dem 
Arzt in der Rechtsmedizin kommt neben 
der untersuchenden eine koordinieren-
de Funktion zu. Das zusammenfassende 
Gutachten wird durch den Rechtsmedizi-
ner erstellt. Er bewertet das Ergebnis der 
Röntgenuntersuchungen in der Zusam-
menschau mit seinem gewonnenen Ein-
druck aus der körperlichen Untersuchung 
kritisch. Sollten bei der orientierenden in-
ternistischen Untersuchung Auffälligkeiten 
festgestellt werden, so erfolgt eine Empfeh-
lung zur weiteren diagnostischen Abklä-
rung an den anwesenden Mitarbeiter des 
Einwohner-Zentralamts.

Ist die zu untersuchende Person augen-
scheinlich sehr jung und sind auch kei-
ne Weisheitszähne im Mund erkennbar, 
dann wird zunächst eine Röntgenaufnah-
me der linken Hand durchgeführt. Bei ab-

geschlossener Handskelettentwicklung ist 
zur weiteren Alterseingrenzung eine Pa-
noramaaufnahme des Gebisses (Ortho-
pantogramm, OPG) notwendig. Im Zen-
trum für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde des UKE wird zunächst eine intra-
orale Inspektion durchgeführt. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt dabei dem Entwick-
lungsgrad der Weisheitszähne (Sichtbar-
keit und Bezug zur Kauebene). Eine Per-
son mit ausgewachsenen Weisheitszäh-
nen kann über 21 Jahre alt sein, aber auch, 
wenn auch mit geringer Wahrscheinlich-
keit, 17 Jahre alt. Dies macht es notwendig, 
die Untersuchungen zu präzisieren und 
weitere altersrelevante Merkmale einzube-
ziehen. Daher wird auch auf Knochenab-
bau und verschiedene Veränderungen im 
Weisheitszahnbereich wie Elongationen, 
Abnutzungserscheinungen sowie Kippun-
gen und Wanderungen der Weisheitszäh-
ne geachtet.

E	Je mehr altersrelevante Merkmale 
vorliegen, desto sicherer wird 
die Altersschätzung.

Reichen diese im OPG erfassten Befunde 
für eine sichere Altersschätzung nicht aus, 
und es besteht der Verdacht, dass auch ein 
Alter über 18 Jahre möglich wäre, sind Auf-
nahmen der Schlüsselbeine gerechtfertigt.

Ergebnisse

Aktuelle und frühere Zahlen

Nach Angaben der Behörde für Inneres 
Hamburg wurde im Jahr 2009 der Zu-
gang von 1443 Personen in der Aufnah-
meeinrichtung erfasst. Seit Anwendung 
der im April 2009 erlassenen Verfügung 
erfolgten 172 Fiktivsetzungen mit Anord-
nung einer Altersuntersuchung [1]. Dies 
entspricht einem Anteil von 11,9%. Insge-
samt wurden im Jahr 2009 in diesem Zu-
sammenhang 181 Personen zum Zweck der 
Altersfeststellung im Institut für Rechtsme-
dizin Hamburg untersucht [4]. Die unter-
suchten Personen waren bis auf wenige 
Ausnahmen männlich. Von den 172 Fäl-
len, in denen seit April 2009 eine Untersu-
chung zur Altersfeststellung nach § 49 Auf-
enthG angeordnet wurde, wurde in 9 Fäl-
len nach der Untersuchung die Fiktivset-
zung durch die Ausländerbehörde rück-

gängig gemacht [1]. Dies entspricht einem 
Prozentsatz von 5,2%, bei denen die Alters-
fiktivsetzung durch die Ausländerbehörde 
unzutreffend war.

Der Senat beziffert die Zugänge „allein 
reisender Unbegleiteter“ unter 18 Jahre im 
Jahr 2009 auf 402 Personen. Im gleichen 
Jahr seien 226 Altersfiktivsetzungen auf 
mindestens 18 Jahre vorgenommen wor-
den. Unter den 402 allein reisenden Unbe-
gleiteten unter 18 Jahren stammten 231 aus 
Afghanistan, 25 aus Guinea, 17 aus Alge-
rien, 12 aus Ägypten, jeweils 11 aus dem Irak 
und dem Iran sowie 32 aus sonstigen asia-
tischen Staaten. Aus den übrigen erfass-
ten Staaten, überwiegend Afrikas, stamm-
ten jeweils weniger als 9 allein reisende Un-
begleitete unter 18 Jahren [4]. Im Jahr 2008 
wurde in Hamburg der Zugang von 164 al-
lein reisenden Unbegleiteten unter 18 Jah-
ren registriert, davon stammten 61 aus Af-
ghanistan, 16 aus Algerien, 14 aus dem Irak 
sowie 11 aus dem Iran. Andere Staaten wa-
ren mit geringeren Zahlen vertreten [5]. 
Im Jahr 2008 registrierte das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge als Haupt-
herkunftsland der in Deutschland erfass-
ten Asylbewerber den Irak mit 30,9%. Af-
ghanistan war bei 2,97% der Asylbewerber 
Herkunftsland [8]. Bei der bundesweiten 
Erfassung der zugangsstärksten Herkunfts-
länder der Asylbewerber für den Zeitraum 
01.01.2010 bis 31.03.2010 steht der Irak an 
der Spitze mit 18,4%, gefolgt von Afghanis-
tan mit 17,5% und dem Iran mit 5,6%. Im 
April 2010 ist Afghanistan zugangsstärks-
tes Herkunftsland mit 15,4% vor dem Irak 
(13,4%) und Serbien (7,9%; [9]). Eine Aus-
wertung der Altersgutachten im Rah-
men von Strafverfahren bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen des Instituts für 
Rechtsmedizin Hamburg der Jahre 2001 
bis 2005 ergab einen Personenanteil von 
27,33% aus Burkina Faso, 13,81% aus Sier-
ra Leone und 5,84% aus Afghanistan. Die 
übrigen Herkunftsländer wiesen geringere 
Prozentsätze auf [18].

Diskussion

Vor der Neuregelung des § 49 AufenthG 
stützten sich die Altersschätzungen auf die 
Erfassung der anthropometrischen Daten, 
der sexuellen Reifezeichen und auf die in-
traorale Inspektion [25]. Seit Ende August 
2007 ist die Anwendung von Röntgen-
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strahlen zur Feststellung der Identität von 
Ausländern nach § 49 AufenthG expli-
zit legitimiert. Durch die Möglichkeit des 
Einsatzes von Röntgenuntersuchungen ist 
davon auszugehen, dass sich die Validität 
der Ergebnisse der Altersschätzungen in 
letzter Zeit gesteigert hat.

Die effektiven Strahlendosen der am 
häufigsten im Zuge der Altersschätzung 
durchgeführten Röntgenuntersuchun-
gen belaufen sich auf 0,1 µSv beim Hand-
röntgen, 26 µSv bei einer OPG-Aufnah-
me und 220 µSv beim konventionellen 
Schlüsselbeinröntgen [21]. Laut Jahresbe-
richt für Umweltradioaktivität und Strah-
lenbelastung des Bundesamtes für Strah-
lenschutz betrug die Gesamtexposition 
durch ionisierende Strahlung in Deutsch-
land 2001 durchschnittlich 4,1 mSv [10]. 
Die Strahlenexpositionen bei Röntgen-
untersuchungen der Hand und des Ge-
bisses sind demnach vergleichsweise nied-
rig und können als für einen routinemä-
ßigen Einsatz geeignet angesehen wer-
den. Die Strahlenexposition bei der Rönt-
genuntersuchung der Schlüsselbeine ent-
spricht immerhin mehr als dem 8-Fachen 
einer OPG-Aufnahme und einem Acht-
zehntel der durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtexposition an ionisierender Strah-
lung. Der Einsatz dieser Methode sollte 
daher zurückhaltend erfolgen, ist jedoch, 
wie hier dargelegt, auch nur in Ausnah-
mefällen notwendig [21]. Da beispielswei-
se in Österreich asylrechtlich die Volljäh-
rigkeit bedeutsam ist, kommt der Unter-
suchung der Schlüsselbeine mithilfe bild-
gebender Verfahren dort eine zentralere 
Rolle zu [19].

In nicht wenigen Bundesländern der 
Bundesrepublik Deutschland gilt als vor-
rangig und oftmals ausschließlich prakti-
zierte Methode zur Altersfestsetzung die 
Inaugenscheinnahme, durchgeführt von 
Mitarbeitern von Jugendämtern, Verwal-
tungsorganen, Gesundheitsämtern und 
Ausländerbehörden. In Hessen beispiels-
weise werden eine sozialpädagogische 
Ausbildung des „schätzenden“ Personals 
und hinreichende Erfahrung im Hinblick 
auf spezifische Not- und Bedarfslagen so-
wie Erscheinungsformen unbegleiteter 
Minderjähriger vorausgesetzt [11].

E	In Hamburg erfolgt nach Altersfiktiv-
setzung durch Inaugenscheinnahme 
meist eine wissenschaftlich begrün- 
dete Altersschätzung durch ärztliches  
Personal.

Die in Hamburg gängige Praxis der Alters-
festsetzung erscheint im Vergleich zu den 
angewandten Methoden einiger anderer 
Bundesländer eher objektiv, standardisiert 
und wissenschaftlich begründet. Der ge-
ringe Prozentsatz (5,2%) der Fälle, in denen 
nach Altersschätzung durch Untersuchung 
Fiktivsetzungen durch die Ausländerbehör-
de rückgängig gemacht werden mussten, 
spricht eindrücklich dafür, dass die Zwei-
fel am genannten Lebensalter im Allgemei-
nen berechtigt waren. Jedoch lässt dieses Er-
gebnis auch die Diskussion zu, dass die in 
der bedeutenden Mehrzahl der Fälle zutref-
fende Fiktivsetzung mithilfe der Inaugen-
scheinnahme die Untersuchung unnötig 
werden lassen könnte. Eine frühere Unter-
suchung von 290 vom Institut für Rechts-
medizin durchgeführten Altersschätzungen 
auf richterlichen Beschluss hin zeigte sogar, 
dass bei mehr als der Hälfte der Untersuch-
ten ein Lebensalter festgestellt wurde, das 
mehr als 6 Jahre über dem lag, das angege-
ben worden war [14]. Eine Analyse erstat-
teter Gutachten am Institut für Rechtsme-
dizin der Charité Berlin im Zeitraum 2001 
bis 2007 ergab sogar Diskrepanzen von bis 
zu 11 Jahren zwischen angegebenem und ge-
schätztem Alter [26].

Im Jahr 2009 hat sich die Zahl der in 
Hamburg erfassten allein reisenden Unbe-
gleiteten unter 18 Jahren im Vergleich zum 
Vorjahr mehr als verdoppelt. Während die 
Untersuchungen zur Altersschätzung im 
Strafverfahren in Hamburg seit 2001 kon-
tinuierlich abnehmen und in den letzten 
3 Jahren nur noch vereinzelt durchgeführt 
wurden, ist aufgrund der steigenden Zahlen 
einreisender junger Ausländer zurzeit eher 
eine Zunahme der Anforderungen zur Al-
tersschätzung für aufenthaltsrechtliche Be-
lange zu erwarten.

Einer Kritik gegenüber der ethischen Zu-
lässigkeit von Altersschätzungen kann ent-
gegengehalten werden, dass Altersschätzun-
gen, die lege artis durchgeführt werden, zur 
Gewährleistung der Rechtssicherheit beitra-
gen. Sie können einen Beitrag dazu leisten, 
juristische Gleichbehandlung von Personen 
ohne und mit gültigen Ausweispapieren zu 

schaffen. Weiterhin können sie dabei hel-
fen, ungerechtfertigte Inanspruchnahmen 
von Vorteilen durch unzutreffend behaup-
tetes Unterschreiten juristisch relevanter Al-
tersgrenzen zu verhindern. Auch kann das 
Ergebnis der auf Untersuchung basierenden 
Altersschätzung die untersuchte Person von 
dem Verdacht, ihr Alter falsch angegeben zu 
haben, entlasten [24, 26].

Ein weiterer Hauptkritikpunkt ent-
springt dem Sachverhalt, dass für die Alters-
schätzungen Standards für Mittel-, Nord-
europäer und weiße Nordamerikaner he-
rangezogen werden. Literaturstudien zeig-
ten jedoch, dass definierte Stadien der Den-
tition, Ossifikation und der Entwicklung se-
xueller Reifezeichen in den relevanten eth-
nischen Hauptgruppen derselben gesetz-
mäßigen Reihenfolge unterliegen. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass die 
Referenzstudien grundsätzlich auf Grup-
pen anderer ethnischer Herkunft übertrag-
bar sind. Mehr als der ethnischen Zugehö-
rigkeit wird dem sozioökonomischen Status 
eine beeinflussende Wirkung auf die Skelett-
reifung zugesprochen. Ein im Vergleich ge-
ringerer sozioökonomischer Status hat eine 
Entwicklungsverzögerung zur Folge und 
würde daher zu einer Unterschätzung des 
Alters führen, die sich im Asylverfahren 
nicht nachteilig auswirkt [22]. Eine verglei-
chende Untersuchung der Mineralisations-
stadien der Weisheitszähne auf OPG-Auf-
nahmen von Japanern, Deutschen und Süd-
afrikanern zeigte jedoch, dass bei Japanern 
bestimmte Entwicklungsstadien 1 bis 2 Jahre 
früher im Vergleich zu gleichaltrigen Deut-
schen durchlaufen werden, andere Entwick-
lungsstadien bei Südafrikanern dagegen 1 
bis 2 Jahre später [16]. Dies verdeutlicht, dass 
weiterer Forschungsbedarf zur Erarbeitung 
populationsspezifischer Standards besteht. 
Weiterhin sollte grundsätzlich die Bewer-
tung mehrerer Entwicklungssysteme zur 
Altersschätzung hinzugezogen werden [23]. 
Die Kombination verschiedener Untersu-
chungsmethoden bewirkt außerdem eine 
Verringerung der Streubreite der Altersdia-
gnose im Vergleich zu den Streubreiten der 
Einzelmerkmale [24].

Sofern ein Vergleich zwischen den 
Herkunftsländern der Tatverdächtigen in 
Strafverfahren 2001–2005 mit den der ein-
gereisten Ausländer vor Asylbeantragung 
zulässig ist (neben dem Verstoß gegen das 
Betäubungsmittelgesetz waren am häu-
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figsten „ausländerspezifische“ Delikte, wie 
Falschbeurkundung und illegaler Aufent-
halt Gegenstand der Ermittlungsverfah-
ren), ist festzustellen, dass der Anteil der 
aus Afghanistan und dem Irak stammen-
den Personen in den letzten Jahren stark 
gestiegen ist, während der Anteil der Per-
sonen aus West- und Zentralafrika rück-
läufig ist [18].

Fazit für die Praxis

Eine Altersschätzung mithilfe der von der 
AGFAD empfohlenen Untersuchungsme-
thoden ist, im Gegensatz zur Methode der 
reinen äußeren Inaugenscheinnahme, 
standardisiert und objektivierbar. Eine ärzt-
liche Untersuchung zur Altersschätzung ist 
gemäß § 49 AufenthG einerseits und zur 
Realisierung des § 42 SGB VIII andererseits 
zulässig. Bei Vorliegen des Status eines 
Asylsuchenden ist eine Untersuchungsan-
ordnung nach der Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichts Hamburg auf der Grund-
lage des § 49 AufenthG rechtswidrig, bleibt 
jedoch im Rahmen des jugendhilferechtli-
chen Inobhutnahmeverfahrens nach § 42 
SGB VIII in Verbindung mit § 62 SGB I zu-
lässig. Die Kriterien, auf die sich der Sta-
tus des Asylsuchenden begründet, soll-
ten daher im Gesetz und in dessen behörd-
licher Anwendung eindeutig gegenüber 
den Ausländern, auf die das Aufenthaltsge-
setz Anwendung findet, abgegrenzt wer-
den, auch zur Rechtssicherheit der Unter-
suchenden. Die zur Untersuchung vor-
stelligen Personen sind fast ausschließlich 
männlich und ihrer Herkunft nach über-
wiegend muslimisch geprägt. Einer im Ein-
vernehmen durchgeführten körperlichen 
Untersuchung ist in der Regel kaum trau-
matisierendes Potenzial zuzusprechen. Die 
Gewährleistung einer Untersuchung durch 
einen gleichgeschlechtlichen Arzt könnte 
dazu beitragen, die Intimität dieser jungen 
Menschen zu wahren.

Korrespondenzadresse
K. Müller
Institut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf
Butenfeld 34, 22529 Hamburg
Katja.Mueller@uke-hh.de

Interessenkonflikt.  Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

  1.  Behörde für Inneres, Einwohner-Zentralamt, 
schriftliche Antwort auf Anfrage vom 28.04.2010, 
30.04.2010 und 06.05.2010

  2.  Behörde für Inneres Hamburg, schriftliche Rechts-
auskunft vom 12.05.2010

  3.  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Drucksache 19/2214, 11.02.2009, http://www.flu-
echtlingsrat-hamburg.de/content/KA_MUF_die-
Linke_195214_050210.pdf

  4.  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Drucksache 19/5214, 05.02.2010, http://www.flu-
echtlingsrat-hamburg.de/content/KA_MUF_die-
Linke_195214_050210.pdf

  5.  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Drucksache 19/2002, 19. Wahlperiode, 23.01.2009, 
http://www.fluechtlingsrat-hamburg.de/content/
Anfrage_und_Antwort_230109_192002_MUF.pdf

  6.  Bundesärztekammer, Beschlussprotokolle des 
Deutschen Ärztetages 1995, 2007 und 2010, 
http://www.bundesaerztekammer.de/page.
asp?his=0.2.23

  7.  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Infor-
mationsblatt „Ablauf des deutschen Asylverfah-
rens“, 03.08.2009, http://www.bamf.de/cln_180/
SharedDocs/Anlagen/DE/DasBAMF/Publika-
tionen/flyer-ablauf-asylverfahren-dt,templa-
teId=raw,property=publicationFile.pdf/flyer-ab-
lauf-asylverfahren-dt.pdf

  8.  Bundesamt für Migration, Asyl in Zahlen 2008, 
http://www.bamf.de/nn_442496/SharedDocs/
Anlagen/DE/DasBAMF/Publikationen/broschue-
re-asyl-in-zahlen-2008,templateId=raw,proper-
ty=publicationFile.pdf/broschuere-asyl-in-zah-
len-2008.pdf

  9.  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuel-
le Zahlen zu Asyl, http://www.bamf.de/nn442496/
shareddocs/Anlagen/DE/DasBAMF/Downloads/
statistik/statistik-anlage-teil.4-aktuelle-zahlen-zu-
asyl.pdf, Zugriff: 14.05.2010

10.  Bundesamt für Strahlenschutz, Jahresbericht für 
Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung 2001, 
http://www.bfs.de/de/bfs/druck/uus/jb2001_vor-
wort.pdf

11.  Deutscher Bundestag, Drucksache 16/13166, 
16. Wahlperiode, 27.05.2009, http://dipbt.bundes-
tag.de/dip21/btd/16/131/1613166.pdf

12.  Deutscher Bundestag, Drucksache 16/5065, 
16. Wahlperiode, 23.04.2007, http://www.dipbt.
bundestag.de/dip21/btd/16/050/1605065.pdf

13.  Laier T (1995) Aus der Hand gelesen – Die Zuläs-
sigkeit von Röntgenaufnahmen der Hand zum 
Zweck der Altersfeststellung bei unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen. Gutachten im Auf-
trag des Fördervereins PRO ASYL e.V. und des Ver-
eins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. http://
www.proasyl.info/texte/1995/ roentgen.htm

14.  Lockemann U, Fuhrmann A, Gehl K, Püschel K 
(2001) Altersschätzung bei Asylsuchenden und 
Straftätern in Hamburg, osteologische Identifika-
tion und Altersschätzung. In: Oehmichen M, Ge-
serick G (Hrsg) Research in Legal Medicine, vol 26. 
Schmidt-Römhild, Lübeck

15.  Lockemann U, Fuhrmann A, Püschel K et al (2004) 
Empfehlungen für die Altersdiagnostik bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen außerhalb 
des Strafverfahrens. Arbeitsgemeinschaft für fo-
rensische Altersdiagnostik der Deutschen Gesell-
schaft für Rechtsmedizin. Rechtsmedizin 14:123–
125

16.  Olze A, Schmeling A, Taniguchi M et al (2004) Fo-
rensic age estimation in living subjects: The ethnic 
factor in wisdom tooth mineralization. Int J Legal 
Med 118:170–173

17.  Parzeller M (2010) Rechtliche Aspekte der fo-
rensischen Altersdiagnostik. Rechtsmedizin, doi 
10.1007/s00194-010-0711-3

18.  Hilka R (2009) Auswertung von Altersgutachten im 
Rahmen von Strafverfahren bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Hamburg 2001–2005. Medi-
zinische Dissertation, Universität Hamburg

19.  Rudolf E (2010) Volljährigkeitsbeurteilung in ös-
terreichischen Asylverfahren von 1997 bis 2010. 
Rechtsmedizin, doi 10.1007/s00194-010-0707-z

20.  Schikorra K, Becker R (2007) Drin bist du noch lan-
ge nicht … zur biopolitischen Konstruktion des Al-
ters bei jugendlichen Flüchtlingen, Jugend, Partizi-
pation und Migration – Orientierungen im Kontext 
v. Integration und Ausgrenzung. VS Verlag für So-
zialwissenschaften, Wiesbaden

21.  Schmeling A, Reisinger W, Wormanns D, Geserick 
G (2000) Strahlenexposition bei Röntgenuntersu-
chungen zur forensischen Altersschätzung Leben-
der. Rechtsmedizin 10:135–137

22.  Schmeling A, Reisinger W, Loeck D et al (2000) Ef-
fects of ethnicity on skeletal maturation: conse-
quences for forensic age estimations. Int J Legal 
Med 113(5):253–258

23.  Schmeling A, Olze A, Reisinger W, Geserick G 
(2001) Der Einfluss der Ethnie auf die bei straf-
rechtlichen Altersschätzungen untersuchten Merk-
male. Rechtsmedizin 11:78–81

24.  Schmeling A, Lockemann U, Olze A et al (2004) Fo-
rensische Altersdiagnostik bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Dtsch Arztebl 101:A1261–
A1265

25.  Schmeling A, Geserick G, Reisinger W, Olze A 
(2007) Age estimation. Forensic Sci Int 165:178–
181

26.  Schmidt S, Knüfermann R, Tsokos M, Schmeling A 
(2009) Forensische Altersdiagnostik bei Lebenden 
am Institut für Rechtsmedizin der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin: Analyse der im Zeitraum 
2001 bis 2007 erstatteten Gutachten. Arch Krimi-
nol 224:168–176

38 |  Rechtsmedizin 1 · 2011

Leitthema


